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alles hat seine jahreszeit.
Die opel checks

nur € 9,90
Frühlings- / Sommer-Check

ab € 39,–
Klima-Check

Gönnen sie ihrem Opel unser all-inclusive Paket.

Einfach. MEhr. SErvicE.

8940 Liezen/Weißenbach 
tel. 0 36 12 / 22 12 1 – 11
8967 Haus/Ennstal, 
tel. 0 36 86 / 24 51 – 0 
www.auto-pfleger.at

Ennstaler Seitenblicke:

Am 12. April lud Markus Danglmaier zur 
landwirtschaftlichen Maschinenvorführung 
nach Espang und durfte sich über eine Viel-
zahl an Interessierten freuen, die sich bei 
den Spezialisten über neueste Traktoren, 
Landmaschinen und das so geschätzte mo-
bile Service vor Ort informierten. Tolle Ge-
räte, kompetente Beratung und Stärkun-
gen für zwischendurch ließen die Gäste 
gerne verweilen. 

Tag der „Großen“ - Traktoren 
& Co bei Markus Danglmaier
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Bald sind Ferien, das Schul-
jahr neigt sich dem Ende zu 
und viele Jugendliche planen 
den „Abfl ug“, um Land und 
Leute zu erkunden, die Aus-
zeit fernab der Heimat zu ge-
nießen. Doch wie sieht es mit 
der rechtlichen Situation aus, 
wenn die Jugendliche auf Rei-
sen gehen?

Bis zum 18. Geburtstag bestim-
men in Österreich grundsätzlich 
die Erziehungsberechtigten den 
Aufenthalt von Jugendlichen, 
die nur mit deren Einverständ-
nis verreisen dürfen. Die Erzie-
hungsberechtigten können auch 
entscheiden, ob Minderjährige 
über ihre Reisedokumente sel-
ber verfügen dürfen oder nicht. 
Jugendliche ab 14 Jahren gelten 
als „mündige Minderjährige“, 
die, vorausgesetzt sie verdie-
nen ihr eigenen Geld, alleine 
eine Reise buchen können. Die 
Experten vom ÖAMTC weisen 
darauf hin, dass viele Reiseve-

ranstalter eine Zustimmungser-
klärung der Erziehungsberech-
tigten verlangen. 

Bei einer Reise kann die Auf-
sichtspfl icht von den Erzie-
hungsberechtigten vertraglich 
auch auf Dritte, beispielswei-
se Reiseveranstalter oder Ju-
gend-Reisebetreuer, übertragen 
werden. „Das bringt speziell bei 
ausgewiesenen Jugendreisen 
erhöhte Ansprüche an die Auf-
sichtspfl icht mit sich“, erklärt 
ÖAMTC-Juristin Pronebner. 

Im Ausland selbst gelten die Ju-
gendschutzgesetze des Urlaubs-
landes. Jugendliche, die ver-
reisen, sollten eine schriftliche 
Bestätigung mit Namen, Ad-
resse und Telefonnummer des 
Erziehungsberechtigten mitfüh-
ren, um bei Kontrollen Missver-
ständnisse zu vermeiden.

Mehr Infos: oeamtc.at, help.
gv.at   

Jugend auf Reisen
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